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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sommerpause hatte an den Finanzmärkten dramatische Auswirkungen. Innerhalb weniger Wochen erlebten wir einen 
Sturz des DAX-Börsenindex um rund 25 %. Wer hierbei Wertpapiere mit Verlust verkauft hat, findet in dieser Ausgabe 
gegebenenfalls etwas Trost mit der Information, dass die realisierten Börsenverluste steuerlich berücksichtigungsfähig 
sind.
Darüber hinaus berichten wir u.a. über geplante Gesetzesänderungen und die aktuelle Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs, so z.B. über das Urteil zur vollen steuerlichen Berücksichtigung der Kosten für die erstmalige Berufs-
ausbildung und ein Erststudium.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Dr. Wolfgang Zündorf
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I. Gesetzgebung aktuell
Vorausgefüllte Steuererklärung: Umsetzung der 1. Stufe in 2013
Im Rahmen des Bürokratieabbaus und der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens erhält 
die Finanzverwaltung automatisch diverse einkommensteuerrelevante Daten eines Steuerpflichti-
gen (z.B. Lohnsteuerdaten, Rentenbezüge, Vorsorgeaufwendungen und Personalien, die u.a. von 
Arbeitgebern oder Versicherungsunternehmen elektronisch übermittelt werden müssen).

Die Finanzverwaltung plant jetzt, den Steuerpflichtigen mit diesen Daten vorausgefüllte Einkom-
mensteuererklärungen zur weiteren Bearbeitung bereitzustellen. Dazu werden vorhandene Daten 
von der Finanzverwaltung in die richtigen Felder der Steuererklärung übertragen. Nach Prüfung und 
ggf. Ergänzung der Angaben sendet der Steuerpflichtige seine Einkommensteuererklärung dann 
an das Finanzamt zurück.

Die "vorausgefüllte Steuererklärung"

ist ein optionales und kostenloses elektronisches Serviceangebot der Finanzverwaltung, •
kann die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern, •
soll eine aktuelle Datenbasis liefern, •
wird wohl höchstmögliche Datensicherheit gewährleisten, •
kann über die Dienste der Steuerverwaltung (ELSTER) oder mit Hilfe kommerzieller Software in  •
Anspruch genommen werden.

Nach unserer Einschätzung wird ein nennenswerter Vorteil nur für die Steuerpflichtigen eintreten, 
die lediglich über Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder Rentenbezüge verfügen. Für alle ande-
ren werden sich keine nennenswerten Vereinfachungen ergeben.

Die Umsetzung einer 1. Stufe ist im Laufe des Jahres 2013 geplant. 

II. Internationales Steuerrecht aktuell
1. Schweiz: Steuerabkommen über Kapitalanlagen
Am 10.8.2011 haben sich Deutschland und die Schweiz auf ein neues Verfahren zur Besteuerung 
von Einkünften aus Kapitalvermögen in der Schweiz geeinigt, die bisher gegenüber dem deutschen 
Fiskus verschwiegen worden sind.

Das Abkommen umfasst u.a. folgende Regelungen:

Besteuerung bisher unversteuerter Kapitalanlagen: •

Um die Anonymität für die Vergangenheit zu wahren, wird den in Deutschland steuerpflichtigen  
Personen einmalig die Möglichkeit eingeräumt, in der Schweiz auf anonymer Basis eine pauschale 
Nachsteuer zu entrichten. Die Höhe dieser Steuerbelastung soll zwischen 19 % des Vermögens- 
bestandes und 34 % des Vermögenszuwachses seit 2002 liegen. Die Höhe der Steuer wird sich 
nach der bisherigen Haltedauer sowie der Höhe der Kapitalanlage richten. Unabhängig davon 
bleibt den Betroffenen die Möglichkeit erhalten, ihre Kapitaleinkünfte aus der Schweiz strafbefrei-
end gegenüber den deutschen Behörden offenzulegen und individuell besteuern zu lassen.

Abgeltungsteuer für zukünftige Kapitaleinkünfte: •

Künftige Kapitalerträge und -gewinne deutscher Steuerpflichtiger sollen in der Schweiz einer 
Abgeltungsteuer von 26,375 % unterliegen. Dies entspricht der in Deutschland geltenden Abgel-
tungsteuer. Mit deren Einbehalt durch Schweizer Banken ist die deutsche Steuerpflicht erfüllt.

Für alle Einkommensteuerpflichtigen

Die Finanzverwaltung plant, auf der Grund-
lage der ihr vorliegenden Daten elektro-
nisch vorausgefüllte Einkommensteuerer-
klärungen zur Verfügung zu stellen.

Dies ist ein optionales und kostenloses 
Angebot der Finanzverwaltung.

Die Umsetzung einer ersten Stufe ist im 
Laufe des Jahres 2013 geplant.

Für Steuerpflichtige mit Geldanlagen in 
der Schweiz
Deutschland und die Schweiz vereinbaren 
ein Steuerabkommen über die Behandlung 
(unversteuerter) Geldanlagen.

Für bisher in Deutschland unversteuerte  
Kapitalanlagen soll anonym eine pauschale 
Nachsteuer zwischen 19 % des Vermögens-
bestandes und 34 % des Vermögenszu-
wachses seit 2002 erhoben werden. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, die Erträge den 
deutschen Behörden strafbefreiend offenzu-
legen.

Zukünftig erfolgt in der Schweiz anonym 
die Erhebung einer Abgeltungsteuer von 
26,375 % auf Kapitalerträge.
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Die Steuer wird anonym in der Schweiz einbehalten und an Deutschland abgeführt, um das Bank-
geheimnis in der Schweiz beibehalten zu können.

Das Abkommen soll Anfang 2013 in Kraft treten. Derzeit ist allerdings noch offen, ob der deutsche 
Bundesrat dem Abkommen zustimmen wird. 

  

2. Schweiz: Anpassung des Doppelbesteuerungsabkommens
Die Bundesregierung hat am 4.7.2011 einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Doppelbesteu- 
erungsabkommens mit der Schweiz vorgelegt. Unter anderem sind folgende Änderungen vorge-
sehen:

Informationsaustausch •

Auskunftsersuchen der deutschen Finanzbehörden an die Schweiz liefen bisher oft ins Leere. 
Obwohl ein Informationsaustausch bei Betrugsdelikten vorgesehen war, ist dieser kaum möglich 
gewesen, da Steuerhinterziehung in der Schweiz kein Betrugsdelikt ist. Nun wird diese Klausel 
geändert. Die neue Fassung verpflichtet die Schweiz zu Informationen, die zur Besteuerung in 
Deutschland "voraussichtlich erheblich" sind. Die deutschen Fahnder brauchen allerdings einen 
Anlass für ihr Ersuchen. Damit sollen Anfragen "ins Blaue hinein" ausgeschlossen werden.

Quellensteuer auf Dividenden •

Für Dividenden im Konzern (zwischen Kapitalgesellschaften) wird die Quellensteuer auf 0 % redu-
ziert. Die hierfür erforderliche Beteiligungsquote soll bei einer einjährigen Mindesthaltedauer von 
20 % auf 10 % gesenkt werden. 

III. Steuerbilanz aktuell
1. E-Bilanz: Auswertung der Pilotphase
Nach Abschluss der Pilotphase hat die Finanzverwaltung durch den Entwurf eines Anwendungs-
schreibens ihre Anforderungen an die E-Bilanz abgemildert.

Aufgrund der Erfahrungen in der Pilotphase sind zusätzliche Vereinfachungen in Form von weite-
ren Auffangpositionen und Streichungen von Mussfeldern vorgesehen. Ferner soll die Anwendung 
von Mussfeldern erleichtert werden, um Eingriffe in das Buchungsverhalten der Steuerpflichtigen 
zu vermeiden.

Eine Facharbeitsgemeinschaft soll mindestens einmal im Jahr über die Inhalte der Taxonomie dis-
kutieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Des Weiteren wird klargestellt, dass die elektronische Datenübermittlung erstmalig für das Wirt-
schaftsjahr 2013 im Jahr 2014 erfolgen muss.

Die Veröffentlichung des endgültigen Anwendungsschreibens ist für Ende September diesen Jah-
res vorgesehen. 

  

2. Abschreibungen von Anteilen an Aktienfonds
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 5.7.2011 zu der Abschreibung von Anteilen 
an Aktienfonds im Betriebsvermögen Stellung genommen. Die Regelung gilt für Anteile an Publi-
kums- und Spezialfonds, wenn das Investmentvermögen zu mindestens 51 % in börsennotierten 
Aktien investiert ist.

Das Abkommen soll Anfang 2013 in Kraft  
treten.

Für Steuerpflichtige mit Einkünften in der 
Schweiz
Die Änderungen des Doppelbesteuerungsab-
kommens mit der Schweiz betreffen

den Informationsaustausch •
und

die Quellensteuerbefreiung bei einer Min- •
destbeteiligung ab 10 %.

Für alle bilanzierenden Unternehmen

Die Erfahrungen der Pilotphase sind ausge-
wertet worden.

Vorgesehen sind einige Vereinfachungen,

eine jährliche Überprüfung der Taxonomie und

die erstmalige elektronische Übermittlung für 
2013 in 2014.

Das endgültige Anwendungsschreiben ist für 
Ende September avisiert.

Für Unternehmen mit Aktienfonds

Abschreibungen auf Anteile an Aktienfonds 
sind steuerlich anzuerkennen:
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Eine steuerlich wirksame Abwertung der Investmentanteile ist nur dann anzuerkennen,

wenn der Börsenkurs am Bilanzstichtag um mehr als 40 % unter den Kurs beim Erwerb des Wert- •
papiers (Anschaffungskosten) gesunken ist oder
wenn der Börsenkurs an zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen jeweils um mehr als 25 %  •
unter den Kurs beim Erwerb des Wertpapiers gesunken ist.

Wertsteigerungen nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Handels- oder 
Steuerbilanz sind zu berücksichtigen, vermindern also die Abwertungsmöglichkeiten.

In der Literatur wird die vorstehende Regelung als zu restriktiv eingeschätzt. Wer aber über die vor-
stehende Regelung hinaus Abwertungen vornimmt, muss mit Widerstand der Finanzverwaltung 
rechnen. 

IV. Jahresabschluss aktuell
Konzernabschlusspflicht der Komplementär-GmbH verschärft
Die Konzernrechnungslegungspflicht wurde durch das BilMoG konzeptionell überarbeitet. An die 
Stelle der bisher geltenden Prinzipien der einheitlichen Leitung und des Control-Prinzips ist jetzt 
das Konzept des beherrschenden Einflusses getreten. Hierdurch haben sich auch die Regelungen 
zur Konzernaufstellungspflicht einer Komplementär-GmbH verschärft.

Bei einer üblichen GmbH & Co. KG hat die Komplementär-GmbH regelmäßig als persönlich haf-
tende Gesellschafterin die Möglichkeit, die Finanz- und Geschäftspolitik zu bestimmen. Damit übt 
die Komplementär-GmbH einen beherrschenden Einfluss auf die GmbH & Co. KG aus. Sie ist daher 
grundsätzlich zur Konzernrechnungslegung verpflichtet.

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die Komplementär-GmbH führt zu erhöhten Kos-
ten und verwirrenden Aussagen über die Kapitalstruktur der GmbH & Co. KG. Darum sollten Kon-
zernabschlüsse von Komplementär-GmbHs vermieden werden.

Dies ist relativ einfach über substanzielle Mitwirkungsmöglichkeiten der Kommanditisten (z. B. Wei-
sungsrechte, Zustimmungspflichten zum Budget oder zu personalpolitischen Entscheidungen)  
möglich. Denn solche Mitwirkungsrechte schließen den beherrschenden Einfluss der Komplemen-
tär-GmbH aus. Damit entfällt deren Konzernabschlusspflicht.

Falls sämtliche Anteile an der Komplementär-GmbH von der GmbH & Co. KG gehalten werden (Ein-
heitsgesellschaft), liegt in Ermangelung eines Mutter-Tochter-Verhältnisses ebenfalls keine Kon-
zernrechnungslegungspflicht der Komplementär-GmbH vor.

Zur Vermeidung von unerwünschten Konzernabschlüssen, Gesetzesverstößen und Zwangsgel-
dern zur Erzwingung von Offenlegungen empfehlen wir Ihnen, rechtzeitig vor dem Jahresabschluss-
stichtag die Gesellschaftsverträge bzw. Geschäftsordnungen ihrer GmbH & Co. KG im vorstehend 
genannten Sinne anzupassen. 

V. Einkommensteuer (betrieblich) aktuell 

1. Veräußerungsverlust trotz symbolischem Kaufpreis voll 
     abzugsfähig
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (bei einer Beteiligung von 
mind. 1 %) sind nur zu 60 % steuerpflichtig. Dementsprechend können Veräußerungsverluste 
grundsätzlich auch nur zu 60 % steuerlich geltend gemacht werden.

bei Minderung des Börsenkurses um mehr  •
als 40 % oder
bei Minderung des Börsenkurses um mehr  •
als 25 % an zwei aufeinanderfolgenden 
Bilanzstichtagen.

Für bilanzierungspflichtige GmbH & Co. KGs

Durch das BilMoG wurde die Konzernab-
schlusspflicht von Komplementär-GmbHs 
verschärft.

In der üblichen GmbH & Co. KG ist die Kom-
plementär-GmbH jetzt konzernrechnungs- 
legungspflichtig.

Mitwirkungsmöglichkeiten der Kommanditis-
ten lassen die Pflicht zur Konzernrechnungs-
legung entfallen.

Ebenfalls besteht keine Konzernrechnungs-
legungspflicht bei Einheitsgesellschaften.

Daher sollten Gesellschaftsverträge recht-
zeitig vor dem Abschlussstichtag angepasst 
werden!

Für Gesellschafter von Kapitalgesell-
schaften (Anteil ≥ 1 %)

Gewinne und Verluste aus der Veräußerung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften sind 
grundsätzlich nur zu 60 % steuerwirksam.
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Die Beschränkung auf 60 % gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht, wenn vor und bei 
dem Verkauf keinerlei Einnahmen aus der Beteiligung erzielt wurden bzw. werden. Streitig war jetzt 
die Frage, ob ein minimaler Kaufpreis bereits als Einnahme gilt und die Beschränkung des Verlust-
abzugs auslöst.

Mit Urteil vom 6.4.2011 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein symbolischer Kaufpreis von 
z.B. EUR 1 für objektiv wertlose Anteile keine relevante Einnahme darstellt. Der Verlust war des-
halb zu 100 % steuerlich abziehbar. Im Streitfall vereinbarten die Parteien diesen Kaufpreis, um die 
Verbuchung und technische Abwicklung zu erleichtern. Der angemessene Kaufpreis wäre wegen 
Wertlosigkeit der Anteile EUR 0 gewesen.

Zu unterscheiden ist dieses Urteil von den Fällen, in denen echte - wenn auch geringfügige - 
Veräußerungseinnahmen erzielt werden. In diesen Fällen ist der Verlustabzug immer auf 60 % 
begrenzt.

Ab 2011 schränkt eine Gesetzesänderung den vollen Verlustabzug ein. Dafür reicht jetzt schon 
die Absicht zur Erzielung von Einnahmen. Daher sind Veräußerungsverluste ab 2011 auch bei der 
Erzielung eines Kaufpreises von lediglich EUR 0 oder EUR 1 nur noch zu 60 % abzugsfähig. 

  

2. Neue Vorgaben des Bundesministeriums der Finanzen für 
    Spendenbescheinigungen
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 17.6.2011 wichtige Vorgaben zur  
Verwendung der amtlich verbindlichen Muster für Zuwendungsbestätigungen bekannt gegeben. 
Hieraus erscheinen uns einige Hinweise besonders beachtenswert.

Die jeweiligen Zuwendungsbestätigungen sind von den gemeinnützigen Körperschaften (Vereine, 
Verbände etc.) anhand der amtlichen Muster wie folgt selbst herzustellen:

Die Wortwahl und Reihenfolge der vorgeschriebenen Muster-Textpassagen sind beizubehalten,  •
etwaige Umformulierungen sind unzulässig.

Der Spendenbetrag ist sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben zu nennen. •

Auf der Zuwendungsbestätigung dürfen weder Danksagungen noch etwaige Werbeaufdrucke  •
angebracht werden. Entsprechende Texte auf der Rückseite sind jedoch zulässig.

Bei Sammelbestätigungen wird die zusätzliche Erklärung des Ausstellers verlangt, dass über  •
die in der Gesamtsumme enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Einzelbestätigungen aus-
gestellt wurden.

Bei Sachspenden aus dem Privatvermögen hat der Zuwendungsempfänger anzugeben, wel- •
che Unterlagen er zur Ermittlung des angesetzten Wertes herangezogen hat (z.B. Gutachten, 
ursprüngliche Rechnungen mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibun-
gen etc.).

Die in den Mustern enthaltenen haftungsrechtlichen Hinweise sind in die Bescheinigung aufzu- •
nehmen.

Die um Spenden nachsuchenden Körperschaften sollten auf die genaue Einhaltung der genannten 
Vorgaben achten, damit es bei der steuerlichen Geltendmachung der Spenden zu keinen Beanstan-
dungen/Nichtanerkennungen der Spendenbescheinigungen durch die Finanzverwaltung kommt.

Ebenso sollten Spender darauf achten, dass die Ihnen übersandten Spendenbestätigungen den 
amtlichen Mustern entsprechen. 

  

Für Altfälle (bis 2010) sind Veräußerungs-
verluste bei objektiv ertrags- und wertlosen 
Anteilen voll abziehbar, selbst wenn ein sym-
bolischer Kaufpreis gezahlt wurde.

Diese volle Verlustnutzung ist durch eine 
Gesetzesänderung ab 2011 ausgeschlossen 
worden.

Für Spendensammelstellen und Spender

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
nach interner Abstimmung mit den Ländern 
wichtige Vorgaben für Zuwendungsbestäti-
gungen bekannt gegeben.

Die Vorgaben des Bundesministeriums der 
Finanzen sollten von den Spendensammel-
stellen exakt beachtet werden.

Auch Spender sollten die Spendenbeschei- 
nigungen kritisch überprüfen.
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Für Unternehmensgruppen mit innerbe-
trieblichen Verpachtungen

Es ist nach wie vor ungeklärt, ob Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit verbilligt verpach-
teten Gegenständen bei der verpachtenden
Gesellschaft zu 60 % oder zu 100 % berück-
sichtigt werden.

Diese Frage ist in verschiedenen Verfahren 
vor dem Finanzgericht Münster unterschied-
lich beurteilt worden.

Daher sind die Fälle dem Bundesfinanzhof
zur Entscheidung vorgelegt worden.

Veranlagungen sollten offen gehalten werden.

Für Unternehmen, deren Mitarbeiter aus-
wärts tätig sind

Die Mahlzeitengestellung war nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung in vielen Fällen 
umsatzsteuerpflichtig.

Laut geänderter Verfügung ist die Mahl- 
zeitengestellung jetzt doch nicht umsatzsteu-
erpflichtig.

Ein Antrag auf Erstattung der zu viel entrich-
teten Umsatzsteuer ist zu empfehlen.

3. Minderung von innerbetrieblichen Pachteinnahmen
In Unternehmensgruppen werden oft Grundstücke oder andere Vermögensgegenstände von einer 
Gruppengesellschaft an eine andere verpachtet. Eine vergleichbare Verpachtungssituation liegt 
vor, wenn ein Unternehmen im Wege der sogenannten „Betriebsaufspaltung“ in ein operatives 
Unternehmen (Betriebsgesellschaft) und ein verpachtendes Unternehmen (Besitzgesellschaft) auf-
geteilt ist. Gerät die pachtende Gesellschaft in eine Krise, wird die Pacht häufig herab- oder aus-
gesetzt.

Die Finanzverwaltung vertritt regelmäßig die Auffassung, dass die Pachtminderung gegenüber 
einem fremden Dritten nicht erfolgt wäre. Sie geht daher davon aus, dass diese Einnahmenminde-
rung in Kauf genommen wird, um die pachtende Gesellschaft zu stützen und sie in die Lage zu ver-
setzen, früher wieder Beteiligungserträge ausschütten zu können. Da Beteiligungserträge nur zu 
60 % steuerpflichtig sind, akzeptiert die Finanzverwaltung auch die Aufwendungen des Verpächters 
(z.B. Zinsen, Abschreibungen etc.) für den verbilligt verpachteten Gegenstand nur zu 60 %.

Zu dieser Vorgehensweise, die der 7. Senat des Finanzgerichts Münster noch durch Urteil vom 
23.3.2011 akzeptiert hat, vertritt der 6. Senat des gleichen Gerichts in zwei Entscheidungen vom 
14.4.2011 eine andere Auffassung. Er ist der Ansicht, dass allein durch die Herabsetzung der ver-
einbarten Pacht kein Zusammenhang mit den Beteiligungserträgen aus der Betriebsgesellschaft 
hergestellt wird.

In allen Fällen ist Revision gegen die Urteile eingelegt worden, so dass die Entscheidungen des 
Bundesfinanzhofs abgewartet werden müssen.

Nachteilige Veranlagungen sollten in jedem Fall durch einen Einspruch offen gehalten werden. 

VI. Umsatzsteuer aktuell
1. Reisekosten: Erstattung von Mahlzeiten
In unserer Ausgabe Mai/Juni 2011 hatten wir Sie über eine Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Rheinland vom 17.2.2011 zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Reisekostenerstattungen an 
Arbeitnehmer informiert.

Die Oberfinanzdirektion Rheinland hatte überraschend die Auffassung vertreten, dass hierbei 
umsatzsteuerpflichtige Leistungen des Unternehmens an seine Arbeitnehmer vorliegen können. 
Hierzu kommt es z.B. in den Fällen, in denen für das Frühstück EUR 4,80 (= 20 % der Verpfle-
gungspauschale von EUR 24,00) von der Hotelkostenerstattung gekürzt werden. In den EUR 4,80 
sieht die Finanzverwaltung ein umsatzsteuerpflichtiges Bruttoentgelt der Arbeitnehmer für eine 
Frühstücksgestellung durch den Arbeitgeber, da der Sachbezugswert für das Frühstück von EUR 
1,57 überschritten wird.

Auf Grund der praktischen Umsetzungsschwierigkeiten hat die Oberfinanzdirektion diese Auffas-
sung nun wieder zurückgezogen und die Verfügung vom 17.2.2011 am 30.5.2011 aktualisiert. Die 
Erstattung von Mahlzeiten ist daher nicht mehr umsatzsteuerpflichtig, auch wenn die Arbeitnehmer 
sich hieran durch Kürzungen ihrer Verpflegungspauschalen beteiligen.

Sofern Sie bereits im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldungen die ursprüngliche Verlautbarung 
der Oberfinanzdirektion Rheinland umgesetzt haben, können Sie jetzt eine Erstattung der zu viel 
entrichteten Umsatzsteuer beantragen. 
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2. Umsatzsteuerpflicht des Komplementärs einer Personenge- 
    sellschaft
Komplementäre einer Personengesellschaft, die u.a. Geschäftsführungstätigkeiten für die Perso-
nengesellschaft ausführen, wurden von der Finanzverwaltung bisher uneingeschränkt als umsatz-
steuerliche Unternehmer angesehen. Dementsprechend waren ihre von der Gesellschaft gezahl-
ten Bezüge umsatzsteuerpflichtig. Im Gegenzug konnten die Geschäftsführer den Vorsteuerab-
zug aus Anschaffungen bzw. laufenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit gel-
tend machen.

Bei natürlichen Personen als Komplementären ist diese Auffassung zukünftig differenziert zu prü-
fen. Mit Urteil vom 14.4.2010 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es auf das Gesamt-
bild der Verhältnisse ankommt. Wenn der Geschäftsführer weisungsgebunden ist, liegt regelmäßig 
keine umsatzsteuerpflichtige Geschäftsführungsleistung durch den Geschäftsführer vor. Im vorlie-
genden Fall war die Weisungsgebundenheit gegeben, weil ein Verwaltungsrat den Geschäftsführer 
beraten und überwacht hat und darüber hinaus berechtigt war, den Geschäftsführer jederzeit nach 
eigenem Ermessen abzuberufen.

Das Bundesfinanzministerium hat diese Auffassung jetzt mit Schreiben vom 2.5.2011 übernom-
men.

Falls natürliche Personen Komplementäre sind und Leistungen an die KG erbringen, empfehlen 
wir

die Gesellschafts- und Geschäftsführerverträge daraufhin zu überprüfen, ob die Geschäftsfüh- •
rer weisungsgebunden sind (dann darf in den Rechnungen zukünftig keine Umsatzsteuer mehr 
ausgewiesen werden),
ggf. die genannten Verträge anzupassen, wenn es gewünscht ist, dass der Geschäftsführer wei- •
terhin seine Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig ausübt (z.B. um dem Geschäftsführer den Vorsteu-
erabzug zu ermöglichen).

Die neue Rechtsauffassung gilt allerdings nur für natürliche Personen als Geschäftsführer, nicht 
für Komplementär-GmbH. Diese sind nach unveränderter Auffassung der Finanzverwaltung immer 
selbständige Unternehmer, eventuell aber als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuerpflicht 
befreit. 

VII. Einkommensteuer (privat) aktuell
1. Arbeitszimmer trotz privater Mitbenutzung steuerlich absetzbar?
Das Finanzgericht Köln hat mit Urteil vom 19.5.2011 entschieden, dass die Kosten für ein häusli-
ches Arbeitszimmer auch bei erheblicher Privatnutzung in Höhe des beruflichen Nutzungsanteils 
steuerlich abgezogen werden können. Bisher war für einen Abzug die (fast) ausschließlich beruf- 
liche bzw. betriebliche Nutzung erforderlich.

In dem Verfahren hatte ein Unternehmer den Abzug von 50 % der Raumkosten für ein Zimmer 
beantragt, das jeweils hälftig als Wohnzimmer und zur Erledigung von Büroarbeiten genutzt wor-
den ist. Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt. Es stützt seine Entscheidung im Wesentlichen 
auf den Bundesfinanzhof, der durch Änderung seiner langjährigen Rechtsprechung in 2009 eine 
Aufteilung von gemischt veranlassten Reisekosten akzeptiert hatte.

Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen, denn das Finanzgericht Baden-Württem-
berg hatte in einem ähnlichen Fall am 2.2.2011 eine Aufteilung von Wohnraumkosten abgelehnt.

Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs bleibt daher abzuwarten. Zwischenzeitlich können Steu-
erbescheide mit Hinweis auf das Urteil des Finanzgerichts Köln offen gehalten werden. 

  

Für Komplementäre, die Geschäftsfüh-
rungsleistungen erbringen

Bisher waren geschäftsführende Komple-
mentäre immer umsatzsteuerpflichtige Unter-
nehmer.

Der Bundesfinanzhof betrachtet jetzt bei 
natürlichen Personen das Gesamtbild der 
Verhältnisse.

Eine Weisungsgebundenheit des Geschäfts-
führers steht seiner Unternehmereigenschaft 
und Umsatzsteuerpflicht entgegen.

Empfehlung: Prüfung der Gesellschafts- und
Geschäftsführeranstellungsverträge.

Hinweis: Komplementär-GmbH sind unver-
ändert umsatzsteuerpflichtig, eventuell aber 
als Kleinunternehmer umsatzsteuerbefreit.

Für Steuerpflichtige mit gemischt genutz-
tem Wohn-/Arbeitszimmer
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sol-
len anteilig abzugsfähig sein, wenn eine pri-
vate Mitbenutzung des Raums vorliegt. Bis-
her war für den Abzug eine ausschließlich 
berufliche Nutzung erforderlich.

Die Rechtslage ist zwischen verschiedenen 
Finanzgerichten strittig. Deshalb bleibt eine 
endgültige Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs abzuwarten. Bis dahin sollten Steuer- 
bescheide offen gehalten werden.
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Für Steuerpflichtige, die einen Zivilpro-
zess führen

Kosten für einen Zivilprozess im privaten 
Bereich können als außergewöhnliche Belas-
tung steuerlich abzugsfähig sein,

wenn hinreichende Aussicht auf Erfolg 
besteht.

Kosten für einen Arbeitsgerichtsprozess sind 
in voller Höhe abzugsfähig.

Für (ehemalige) Studenten und Auszubil-
dende

Ausgaben für ein Erststudium oder eine 
erstmalige Berufsausbildung sind in vollem 
Umfang steuerlich zu berücksichtigen, wenn 
ein Zusammenhang der Ausbildung mit einer 
späteren Berufsausübung besteht.

Ggf. sollten entsprechende Kosten nachge-
meldet werden.

2. Kosten eines Zivilprozesses als außergewöhnliche Belastung
Kosten, die durch die private Lebensführung entstehen, sind steuerlich nicht abziehbar. Hierzu zäh-
len grundsätzlich auch die Kosten für einen Zivilprozess in einer Angelegenheit, die nicht mit Ein-
künften im Zusammenhang steht.

Allerdings hat die Rechtsprechung ausnahmsweise Kosten für einen Zivilprozess dann als abzugs-
fähig anerkannt, wenn es sich um einen Rechtsstreit mit existenzieller Bedeutung für den Steuer-
pflichtigen handelt.

Mit Urteil vom 12.5.2011 hat der Bundesfinanzhof diese enge Gesetzesauslegung aufgegeben 
und entschieden, dass Zivilprozesskosten unabhängig von dem Anlass des Prozesses als außer-
gewöhnliche Belastung berücksichtigt werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass die Pro-
zessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Davon kann ausgegangen werden, wenn der 
Prozesserfolg mindestens ebenso wahrscheinlich ist wie ein Misserfolg.

Für außergewöhnliche Belastungen gelten Grenzwerte von 1 % bis 7 % des Gesamtbetrags der  
Einkünfte (abhängig von der Einkommenshöhe und von dem Familienstand). Über diese Grenzwerte  
hinausgehende Aufwendungen werden als außergewöhnliche Belastung steuerlich anerkannt, 
wenn sie dem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen und über den Betrag hinausgehen, den 
die überwiegende Mehrheit der Steuerpflichtigen in vergleichbaren Einkommens- und Familienver-
hältnissen zu leisten hat.

Unabhängig von der positiven Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Kosten für einen Arbeits-
gerichtsprozess weiterhin ohne Einschränkung in voller Höhe als Werbungskosten abzugs- 
fähig. 

  

3. Aufwendungen für berufliche Erstausbildung/Erststudium 
    abziehbar
Wie wir in der Ausgabe Mai/Juni 2011 berichtet haben, war streitig, ob Aufwendungen für eine beruf-
liche Erstausbildung bzw. ein Erststudium in voller Höhe steuerlich geltend gemacht werden können. 
Der Bundesfinanzhof hat zu dieser Frage am 28.7.2011 entschieden, dass die Ausgaben steuerlich 
zu berücksichtigen sind, wenn ein konkreter Zusammenhang mit der späteren Berufstätigkeit besteht. 
Dieser Zusammenhang ist regelmäßig gegeben, wenn ein Studium Berufswissen vermittelt.
Falls während der Ausbildung nur geringe Einkünfte erzielt werden, können die Aufwendungen zu 
einem Verlust führen, der mit späteren Einkünften verrechnet werden kann (bisher: Verrechnung 
mit Einnahmen in Höhe von maximal EUR 4.000 und nur in demselben Jahr).

Wer seine Studien- und Ausbildungskosten für vergangene Jahre noch belegen kann, sollte prüfen, 
ob er diese noch nachträglich geltend macht:

Falls bisher noch keine Steuererklärungen für die Ausbildungsjahre abgegeben worden sind,  •
können die Ausgaben durch die Einreichung von Steuererklärungen für die letzten vier Jahre 
(d.h. für die Jahre 2007 ff.) nacherklärt werden. Eine Berücksichtigung darüber hinaus für sieben 
zurückliegende Jahre (also für Jahre ab 2004) ist nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich. 
Wenn 2004 oder 2007 betroffen ist, besteht dringender Handlungsbedarf, da eine Bearbeitung 
der Steuererklärung 2004 oder 2007 durch die Finanzverwaltung nur noch bis zum 31.12.2011 
erfolgen kann.
Falls für die Ausbildungsjahre Steuerbescheide erlassen wurden, ist zu prüfen, ob diese noch  •
geändert bzw. Verlustvortragsbescheide erstmalig erwirkt werden können. Dann sollten die Auf-
wendungen nachgemeldet werden.

Wie der Gesetzgeber bzw. die Finanzverwaltung auf das Urteil reagieren, bleibt abzuwarten. Auf-
grund der erheblichen Steuerausfälle ist mit einer sehr restriktiven Auslegung des Urteils bzw. einer 
Gesetzesänderung zu rechnen. 
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4. Verluste aus Kapitalanlagen
Kapitalanleger haben aufgrund der dramatischen Kursstürze an den Börsen in 2011 vielfach Ver-
äußerungsverluste aus Aktien und anderen Wertpapieren erlitten. Diesbezüglich besteht aus steu-
erlicher Sicht in folgenden Fällen besonderer Handlungsbedarf:

1. Verluste aus Wertpapieren, die ab 2009 erworben wurden

Soweit Wertpapiere seit 2009 erworben wurden - also seit Einführung der Abgeltungsteuer - sind 
Verluste steuerlich mit positiven Kapitalerträgen (Kursgewinne, Dividenden, Zinserträge) aus-
gleichsfähig. Eine Ausnahme gilt für Aktienverluste: Diese dürfen nur mit Gewinnen aus Aktien-
verkäufen ausgeglichen werden.

Das depotführende deutsche Kreditinstitut nimmt diese Verlustverrechnungen automatisch 
vor. Die Kapitalanleger müssen sich grundsätzlich um eine Verrechnung von Verlusten nicht 
mehr kümmern, insbesondere keinerlei Angaben im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung 
machen.

Falls die bei einer Bank erzielten Verluste größer sind als die positiven Kapitalerträge, nimmt 
die Bank automatisch eine Verrechnung der Verluste im nächsten Jahr vor, soweit dann positive 
Erträge vorhanden sind.

Dieser bankinterne Verlustvortrag kann ungünstig sein, wenn ein Kapitalanleger eine weitere 
Bankbeziehung unterhält, bei der er insgesamt Abgeltungsteuer wegen positiver Einkünfte aus 
Kapitalvermögen gezahlt hat. In diesem Fall wäre eine Verrechnung der bei der einen Bank 
erzielten Verluste mit den positiven Einkünften der anderen Bank günstiger, denn hierdurch 
würde dem Kapitalanleger die Abgeltungsteuer aus den positiven Einkünften bei der anderen 
Bank vom Finanzamt erstattet bzw. auf seine Steuern angerechnet. Die Verluste mindern in die-
sem Fall die Steuerlast des entsprechenden Verlustjahres und nicht erst späterer Zeiträume, in 
denen wieder positive Kapitalerträge erzielt werden.

Um diese steuerlich günstige Verlustverrechnung zu erreichen, müssen die Verluste von der 
Bank bescheinigt und die Kapitaleinkünfte und -verluste der verschiedenen Banken in der Ein-
kommensteuererklärung erfasst werden.

Eine solche Verlustverrechnung durch das Finanzamt ist insbesondere empfehlenswert, wenn

mehrere Bankdepots bei verschiedenen Kreditinstituten bestehen •
oder
Ehepaare unterschiedliche Depots bei einer Bank unterhalten und keine gemeinsame Freistel- •
lungserklärung vorlegen.

Ein Antrag auf Verlustbescheinigung für das Jahr 2011 müsste allerdings bis zum 15.12.2011 bei 
den Banken gestellt werden. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Die Beantragung ist aber 
auch schon jetzt möglich.

2. “Altverlust"-Vorträge aus Wertpapieren, die bis 2008 erworben wurden

Altverluste aus Spekulationsgeschäften, die aus dem Verkauf von Wertpapieren entstanden 
sind, die bis 2008 erworben wurden, können nur noch bis 2013 vorgetragen und mit Veräuße-
rungsgewinnen aus Kapitalanlagen aller Art ausgeglichen werden. Nicht möglich ist eine Verlust-
verrechnung mit Zins- und Dividendeneinkünften. Ab 2014 sind Altverluste nur noch mit Gewin-
nen z.B. aus privaten Immobilienverkäufen verrechenbar.

Falls Altverluste bestehen, ist es empfehlenswert, die Kapitalanlagen so zu steuern, dass bis 
2013 in ausreichendem Maß Veräußerungsgewinne generiert und die Altverluste aufgebraucht 
werden. Dies ist zum Beispiel über Zerobonds, Verkäufe normaler Anleihen oder spezielle Bank-
produkte möglich. 

 

Für Kapitalanleger

Wertpapierverluste sind grundsätzlich mit 
positiven Kapitalerträgen verrechenbar.

Jede Bank für sich nimmt die Verlustverrech-
nung automatisch vor, soweit Erträge vorlie-
gen.

Allerdings kann in bestimmten Fällen eine 
bankübergreifende Verlustverrechnung im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung 
günstiger sein. Denn hierdurch wird Abgel-
tungsteuer bereits für das Verlustjahr erstat-
tet, und nicht erst in späteren Gewinnjahren.

Hierfür müssen die Verluste von den Banken 
bescheinigt und die Kapitaleinkünfte in der 
Einkommensteuererklärung erfasst werden.

Dieses Verfahren ist insbesondere dann emp-
fehlenswert, wenn

Depots bei unterschiedlichen Banken  •
bestehen oder
Ehepartner unterschiedliche Depots  •
ohne gemeinsame Freistellungserklärung 
haben.

Die erforderliche Verlustbescheinigung muss 
bei den Banken bis zum 15.12.2011 bean-
tragt werden!

"Altverlust"-Vorträge sind nur noch bis 2013 
mit Veräußerungsgewinnen aus Kapitalanla-
gen ausgleichsfähig.

Darum sollten Sie solche Kapitalanlagen 
nutzen, die bis 2013 entsprechende Erträge 
erzielen.
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Für Arbeitgeber

Die Bundesregierung will den elektronischen 
Entgeltnachweis schnellstmöglich einstellen.

Mit dem anstehenden Gesetz soll das beste-
hende Verfahren beendet werden.

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Neue Pfändungstabelle ab 1.7.2011 führt zu 
höheren Pfändungsfreigrenzen.

Für Steuerpflichtige, die in NRW einen 
Grundstückskauf oder die Übertragung 
von Unternehmensanteilen planen
Der NRW-Landtag hat die Grunderwerb-
steuer für alle in NRW belegenen Grund- 
stücke ab 1.10.2011 auf 5 % erhöht.

VIII. Lohnsteuer aktuell
1. ELENA-Verfahren zum Entgeltnachweis soll gestoppt werden
Das Bundeswirtschafts- und das Bundesarbeitsministerium haben sich am 18.7.2011 darauf verstän-
digt, dass ELENA-Verfahren (elektronisches Nachweisverfahren) schnellstmöglich einzustellen. Als 
Grund geben die Ministerien die noch ungenügende Verbreitung der qualifizierten elektronischen Sig-
natur an.

Der elektronische Entgeltnachweis sollte bei Anträgen auf Arbeitslosengeld, Wohngeld oder Eltern-
geld die Arbeitgeberbescheinigungen auf Papier ersetzen und Abläufe erleichtern. Im Januar 2010 
war das Projekt in die erste Phase gegangen. Seither müssen Arbeitgeber mit den monatlichen 
Gehaltsabrechnungen für jeden ihrer Beschäftigten zahlreiche Eckdaten verschlüsselt an die zent-
rale Datenbank der Deutschen Rentenversicherung übermitteln.

Die Bundesregierung will nun dafür sorgen, dass die Arbeitgeber von den bestehenden elektronischen 
Meldepflichten entlastet werden. Ein Gesetz zur endgültigen Einstellung des Verfahrens ist in Arbeit.

Bis zur geplanten Gesetzesänderung bleiben die bisherigen Verpflichtungen jedoch bestehen.  
  

2. Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1.7.2011
Ab 1.7.2011 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen, die der Arbeitgeber im Falle 
einer Lohn- oder Gehaltspfändung beachten muss.

Nach der neuen amtlichen Pfändungstabelle erhöhen sich die pfändungsfreien Beträge ab dem 
1.7.2011:

für Personen ohne Unterhaltsverpflichtungen auf EUR 1.029,99 (bisher EUR 989,99), •
für Personen mit einer Unterhaltsverpflichtung auf EUR 1.419,99 (bisher EUR 1.359,99), •
für Personen mit zwei Unterhaltsverpflichtungen auf EUR 1.639,99 (bisher EUR 1.569,99) und •
bei drei Unterhaltsverpflichtungen auf EUR 1.849,99 (bisher EUR 1.769,99).  •

IX. Sonstige Steuern aktuell
Erhöhung der Grunderwerbsteuer in NRW ab 1.10.2011 auf 5 %
Die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen wird zum 1.10.2011 von 3,5 % auf 5 % erhöht. Eine 
entsprechende Gesetzesänderung hat der Landtag am 20.7.2011 beschlossen. Auf den Gesetzes-
entwurf hatten wir bereits in unserem Rundschreiben Mai/Juni 2011 hingewiesen.

Der erhöhte Grunderwerbsteuersatz findet Anwendung für Übertragungen von in NRW gelegenen 
Grundstücken ab dem 1.10.2011. Die Grunderwerbsteuer entsteht grundsätzlich mit dem Abschluss 
des notariell beurkundeten Kaufvertrages. Die Übergabe des Grundstücks, die Grundbucheintragung 
und auch die Kaufpreiszahlung haben keinen Einfluss auf die Entstehung der Steuer. 

Darüber hinaus kann auch bei der Übertragung von Unternehmensanteilen Grunderwerbsteuer ent-
stehen, wenn das Unternehmen Grundstücke besitzt. 
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Für Gläubiger mit gesetzlichen Zinsan-
sprüchen
Basiszinssatz steigt zum 1.7.2011 von bisher 
0,12 % auf 0,37 %.

Steueränderungen ab 2013 geplant.

Dachsanierung im Zusammenhang mit der 
Installation einer Photovoltaik-Anlage isoliert 
behandeln.

Zinssatz für Nachzahlungszinsen an das 
Finanzamt verfassungsgemäß.

Erhöhte Fördersätze für Solarthermie-Anla-
gen laufen nur noch bis zum 30.12.2011.

X. Wirtschaft aktuell
Basiszinssatz steigt ab 1.7.2011 auf 0,37 %
Die Deutsche Bundesbank hat den Basiszinssatz zum 1.7.2011 neu berechnet. Er steigt von bis-
her 0,12 % auf 0,37 %. Der Basiszinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von 
Verzugszinsen, so dass sich diese ab dem 1.7.2011 ebenfalls erhöhen. Die aktuellen gesetzlichen 
Verzugszinsen betragen nunmehr

für Geschäfte mit Verbraucherbeteiligung:  5,37 % •
für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen:  8,37 %.  •

XI. Kurznachrichten aktuell
Die Bundesregierung plant  • Steuerentlastungen für das Wahljahr 2013. Die Progression im Ein-
kommensteuertarif für kleine und mittlere Einkommen soll steuerentlastend angepasst werden. 
Die Steuerminderungen sollen haushaltsneutral gegenfinanziert werden.

Wird bei der Errichtung einer  • Photovoltaik-Anlage auch das Dach erneuert, sind die Aufwen-
dungen für die Dachsanierung keine Betriebsausgabe für den Betrieb der Photovoltaik-Anlage 
(Finanzgericht Hessen vom 20.1.2011). Wird das Gebäude privat genutzt, ist die Dachsanierung 
daher steuerlich nicht abzugsfähig.

Die Höhe von  • Nachzahlungszinsen an das Finanzamt, die pauschal mit einem Zinssatz von  
6 % p.a. ermittelt werden, ist verfassungsgemäß, auch wenn der durchschnittliche Kapitalmarkt-
zins deutlich überschritten wird (Bundesfinanzhof vom 17.8.2011).

Bis zum 30.12.2011 besteht die Möglichkeit, die  • erhöhte Förderung für Solarthermie-Anlagen 
zu bekommen. Wer bis dahin einen Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
stellt, erhält eine Basisförderung von EUR 120 je m² Kollektorfläche. Ab 2012 beträgt die Förde-
rung nur noch EUR 90 je m² Kollektorfläche. 

XII. Aktuelles aus unserem Haus
Unsere Neuigkeiten

Seit 5. September 2011 verstärkt das Team des Sekretariats Nadine 
Schöler. Herzlich Willkommen, Frau Schöler! Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Marie Eigen hat am 22. August 2011 ihr Studium in dem neuen Studiengang „Steuern und Wirt-
schaftsprüfung“ in Kombination mit der Steuerfachangestellten-Ausbildung bei der TREUMERKUR 
begonnen. An der Hochschule Niederrhein, der zweitgrößten Fachholschule in NRW, war sie die elf-
tausendste Studentin. Wir wünschen Frau Eigen viel Erfolg. Lesen Sie hierzu auch den Artikel aus 
den Kammermitteilungen #109 3/2011 auf der nächsten Seite.
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27 | Über 70 Auszubildende zum/zur Steuerfachangestellten studieren 
dual auch an der Hochschule Niederrhein

Wie wir bereits in den letzten Kammermitteilungen berichtet haben, ist der an der Hochschule  
Niederrhein neu eingerichtete Bachelor-Studiengang „Steuern und Wirtschafsprüfung“ in Kombi-
nation mit der Steuerfachangestelltenausbildung gleich zu Beginn auf großes Interesse gestoßen. 
Mehr als 70 Auszubildende haben sich inzwischen für diesen neuen Bildungsgang bei der Hoch-
schule eingeschrieben. Aufgrund dessen mussten an den Berufskollegs drei Profilklassen einge-
richtet werden. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Vorgaben der Bezirksregierung Düssel-
dorf hinsichtlich der Einrichtung dieser gesonderten Klassen ist neben Düsseldorf (zwei Klassen)  
Mönchengladbach weiterer Berufsschulstandort. 
Die Profilklassen sind eine der Besonderheiten des neuen Studienmodells. Im Rahmen des modu-
laren Unterrichts werden bestimmte Lehrinhalte der Hochschule und Unterrichtsinhalte, die Gegen-
stand der Steuerfachangestelltenausbildung sind, so verzahnt, dass eine doppelte Unterrichtung 
gleicher Inhalte vermieden wird. Die erforderlichen Leistungsnachweise werden im Rahmen der  
Prüfungen der Hochschule und der Berufskollegs und hinsichtlich des Ausbildungsabschlusses 
durch die Zwischen- und Abschlussprüfung der Kammer erbracht. Aufgrund der inhaltlichen und 
zeitlichen Abfolge der Lehr- und Unterrichtsmodule der Hochschule und der Berufskollegs ist bei 
der Vermittlung der praktischen Ausbildungsinhalte ein von der regulären Ausbildung abweichen-
der zeitlicher Verlauf zugrunde zu legen. Aufgrund dessen hat die Kammer zwischenzeitlich allen 
beteiligten Ausbildungspraxen als Hilfestellung einen auf diesen Studiengang abgestimmten Aus-
bildungsrahmenplan an die Hand gegeben, dem die verbindlichen Vorgaben der Verordnung über 
die Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten zugrunde liegen. Der Ausbildungsnachweis 
ist von den studierenden Auszubildenden entsprechend zu führen. Es ist vorgesehen, dass die 
Auszubildenden auch am ausbildungsbegleitenden Unterricht der Kammer teilnehmen, allerdings 
ebenfalls in speziellen Klassen. Gegenstand des Unterrichts werden Übungsfälle auf den Gebie-
ten Einkommen- und Umsatzsteuer sein sowie eine umfassendere Unterrichtung auf dem Gebiet 
Lohnsteuer/Sozialversicherung. Der Unterricht wird nach derzeitiger Planung im Mai/Juni 2012 ein-
setzen. Die Einladung erfolgt rechtzeitig über die Ausbildenden. Darüber hinaus ist auch eine Teil-
nahme an den Fibu-Praxistagen geplant, die von den Berufskollegs zu Beginn des ersten Ausbil-
dungsjahres in Kooperation mit der Kammer durchgeführt werden. Am ersten Unterrichtstag in den 
Profilklassen, dem 07.09.2011, wurden die studierenden Auszubildenden von Vertretern der Hoch-
schule, des jeweiligen Berufskollegs und der Kammer besonders begrüßt. Die Einführung an der 
Hochschule findet ab dem 19.09.29011 statt.

Auch Marie Eigen aus Velbert hat sich 
für den neuen Studiengang „Steuern und 
Wirtschaftsprüfung“ an der Hochschule  
Niederrhein in Kombination mit der Steuer- 
fachangestellten-Ausbildung entschie-
den. „Damit habe ich nach vier Jahren 
den Bachelorabschluss und eine abge- 
schlossene Berufsausbildung“, begründete 
sie bei der Einschreibung als elftausendste 
Studentin der Hochschule ihren Entschluss. 

Zu diesem erfreulichen Zufallsereignis gratulierten Hochschulpräsident Prof. Dr. Hans-Henning von 
Grünberg (rechts) und Vizepräsident Prof. Dr. Michael Lent. Mit dieser Gesamtzahl der aktuell für
alle Fachbereiche eingeschriebenen Studenten ist die Hochschule Niederrhein die zweitgrößte 
Fachhochschule in NRW. 
Quelle: Kammermitteilungen #109 3/2011�


